
Kleingärtnerverein Köln-Weidenpesch Postfach 620174 – 50694 Köln Tel: 0152-27035161 

Seite 1 von 2 
Vertrag Stand Juli 2025_Extern 

Mietvertrag für das Vereinsheim des Kleingärtnervereins Köln-Weidenpesch e.V. 

 

Art der Veranstaltung       

Gästeanzahl       

Datum (Mietzeitraum)       

Verantwortlicher Mieter 
Name, Vorname 

      

Anschrift       
      
      

Mobilnummer       

Bier über den Verein gewünscht? 
(10l Reissdorf /Fass je 35€) 

 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrags 

Der Kleingärtnerverein Köln-Weidenpesch e.V. überlässt dem oben stehenden 
verantwortlichen Mieter den Veranstaltungsraum des Vereinsheims mit 
Sanitäranlegen, Küche und Inventar. Der Außenbereich der Anlage kann – ohne 
Musik- genutzt werden. 

§ 2 Miete 

 Die Miete beträgt pauschal 400,00€ inklusive Endreinigung und Nebenkosten.  
 Es wird eine Kaution in Höhe von 300,00€ erhoben. 

Bei Vertragsunterschrift ist die Hälfte der Kaution in Höhe von 150,00€ auf das Konto 
des Vereins zu überweisen: 
 
KGV Köln Weidenpesch e.V.    
Sparkasse KölnBonn  
IBAN: DE75 3705 0198 0001 6021 84   
BIC: COLSDE33XXX 
 
Erst nach Eingang der Kaution gilt die Buchung als angenommen. 
Die restliche Kaution in Höhe von 150,00€, sowie die Miete in Höhe von 400,00€ sind 
bei der Schlüsselübergabe in bar zu entrichten. 
Die Rückgabe der Kaution erfolgt in der Regel bei der Rückgabe der Räumlichkeiten, 
kann aber bis zur evtl. Beseitigung von Schäden oder Herstellung der Räumlichkeiten 
einbehalten werden.  
 
§ 3 Getränke 

Alle benötigen Getränke können selbst mitgebracht und in unserem Kühlraum gelagert 
werden. Wenn gewünscht, kann der Verein 10l Reissdorf für 35,00€/ 10l Fass im 
Kühlraum bereitstellen. 

§ 4 Schlüsselübergabe 

Die Schlüsselübergabe erfolgt nach Absprache, in der Regel einen Tag vor der 
Veranstaltung, so dass die Räumlichkeiten entsprechend durch den Mieter vorbereitet 
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werden können. Die Rückgabe des Schlüssels erfolgt ebenfalls nach Absprache, in 
der Regel einen Tag nach der Veranstaltung. 

 

§ 5 Nutzungsbedingungen 

 Musik in der Außenanlage ist nicht erlaubt. Im Vereinsheim selbst hat der Mieter 
dafür Sorge zu tragen, dass eine evtl. mitgebrachte Musikanlage auf eine moderate 
Lautstärke, durch die die Mitarbeiter der gegenüberliegenden Feuerwehr nicht 
gestört werden, eingestellt ist. Bei nicht Einhaltung der Lautstärke-Regelung behält 
sich der Verein bzw. ein Vertreter vor, die Veranstaltung zu beenden. 

 Für eigene Dekoration sind die vorhandenen Haken vorgesehen. Es ist untersagt 
Nägel und sonstige Befestigungen an den Wänden anzubringen. 

 Das Bekleben der Scheiben ist verboten. 
 Der Müll muss selbst entsorgt und das Vereinsheim besenrein hinterlassen 

werden. Eine Entsorgung des Mülls am Vereinsheim ist nicht möglich. 
 Genutzte Geschirr inkl. Biergläser sind zu spülen und sauber zu übergeben. 
 Möbel wie Tische und Stühle, sowie genutzte Biergarnituren etc. müssen so 

zurückgestellt werden, wie bei der Übergabe vorgefunden. 
 Der Zugang zur Heizungsanlage muss frei bleiben. 
 Konfetti jeglicher Art zu verwenden, ist verboten. 
 Das Vereinsheim ist bei Verlassen der Räumlichkeiten abzuschließen. 
 Das Warmwasser in der Küche (Boiler ist ausgestellt); die Steckleisten sind bei 

Verlassen der Räumlichkeiten auszustellen. 

§ 6 Schäden 

Etwaige Schäden sind ohne Aufforderung durch den Mieter anzuzeigen. Der Mieter 
haftet für die entstandenen Schäden und trägt diese in vollständiger Höhe. Die 
geleistete Kaution wird hier ggf. verrechnet.  

§ 7 Fristen 

Die Vertragsunterschrift inklusive der Zahlung der Kaution von 150,00€ hat unmittelbar 
nach der Buchungsanfrage und Aufforderung durch den Verein zu erfolgen. Nur so 
kann der Termin reserviert werden.  

 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

 

KGV Köln-Weidenpesch e.V. 

 

          

Köln,____________________________________________________________ 

      Unterschrift des Mieters 

Mit der Unterschrift bestätigt der Mieter die Einhaltung der Nutzungsbedingungen. 


